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Gesetz 
zur Änderung des Brandenburgischen 
Richtergesetzes und zur Geltung der 

Richterwahlausschuss-Vorschlagsverordnung 

Vom 16. Dezember 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Brandenburgischen Richtergesetzes 

Das Brandenburgische Richtergesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. November 1996 (GVBl. I S. 322), zu
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Juni 2004 
(GVBl. I S. 281, 282), wird wie folgt geändert: 

§ 16 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die in die Vorschlagslisten nach § 15 Abs. 2 aufzuneh
menden Richter werden von den auf Lebenszeit ernannten 
Richtern nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl un
mittelbar und geheim gewählt.“ 

Artikel 2 
Geltung der 

Richterwahlausschuss-Vorschlagsverordnung 

Die Richterwahlausschuss-Vorschlagsverordnung vom 16. Ju
ni 1993 (GVBl. II S. 264) findet weiterhin Anwendung; für die 
erste Wahl nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gelten folgen
de Maßgaben: 

1.	 In § 2 Abs. 1 beträgt die Frist zur Aufforderung, Wahlvor
schläge einzureichen, zwei Wochen ab In-Kraft-Treten die
ses Gesetzes und die Frist zur Einreichung von Wahlvor
schlägen drei Wochen. 

2.	 In § 5 Satz 3 beträgt die Frist zur Durchführung der Wahl 
drei Wochen. 

3.	 § 16 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Vorschlagslisten 
dem Landtag unverzüglich vorgelegt werden sollen, nach
dem die gewählten Richter die Annahme ihrer Wahl erklärt 
haben (§ 14). 

Artikel 3 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die Richterwahlausschuss-Vorschlagsverordnung kann auf
grund der Ermächtigung des Brandenburgischen Richtergeset
zes durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 16. Dezember 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 



3 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 1 vom 11. Januar 2005 



4 

Brandenburgische Universitätsdruckerei, 
K.-Liebknecht-Str. 24–25, 14476 Golm 

DPAG, PVST     A 11276 B Entgelt bezahlt 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 1 vom 11. Januar 2005 

Herausgeber: Der Präsident des Landtages Brandenburg.

Der Bezugspreis beträgt jährlich 46,02 EUR (zzgl. Versandkosten + Portokosten). Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Einweisung kann jederzeit erfolgen.


Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Landtages Brandenburg.

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.


Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post. Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind

an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten.


Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Karl-Liebknecht-Straße 24–25, Haus 2,

14476 Golm (bei Potsdam), Telefon Potsdam (03 31) 56 89 - 0



